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Stellungnahme zum Begriff «Würde des Tieres»

Die Ethik-Kommission für Tierversuche der Schweizerischen

Akademien der Naturwissenschaften und der
Medizinischen Wissenschaften hat in den Ethischen
Grundsätzen und Richtlinien für Wissenschaftliche
Tierversuche vom 2. Juni 1994 ihren Standpunkt neu formuliert

und den geänderten Bedürfnissen und Herausforderungen

zu entsprechen versucht. Dieser Text verwendet

den dort weiter nicht erläuterten Begriff «Würde des
Tieres». In ähnlicher Weise wird der Begriff «Würde der
Kreatur» in der Bundesverfassung, Artikel 24 novies
Absatz 3, ausdrücklich erwähnt. Auf den Begriff «Würde
der Kreatur» hat man sich geeinigt, ohne dessen Sinn

genauer definiert zu haben. Die BV ist grundsätzlich
anthropozentrisch ausgelegt. Der dort erscheinende
Begriff «Menschenwürde» wird vielfach zur Überdachung
aller menschlichen Grundrechte verwendet. Im Art. 24
novies musste für schützenswerte Lebewesen neben
dem Menschen ein entsprechender Begriff gefunden
werden.
Da der Begriff «Würde der Kreatur» bzw. «Würde des

Tieres» aufgrund seiner Offenheit und Unbestimmtheit
für die gegenwärtige Diskussion erklärungsbedürftig ist,
sah sich die Kommission veranlasst, in einer ergänzenden

Stellungnahme den grundlegenden Terminus «Würde

des Tieres» zu präzisieren. In der Bestimmung und
Umschreibung der «Würde des Tieres» bewegte sich
die Kommission in einem besonders schwierigen Feld,
da mit dem Schlüsselbegriff «Würde» unterschiedliche
Ethikansätze zur Diskussion stehen. Im wesentlichen
handelt es sich einerseits um anthropozentrische (an-

throporelationale) und andererseits um
nicht-anthropozentrische (biozentrische) Ansätze. Die Mehrzahl der
Ethiker vertritt heute wohl eine dieser beiden Grundhaltungen,

wobei ihre Standpunkte im einzelnen beträchtlich

voneinander abweichen können. Die Wahrheit in
dieser schwierigen Frage ist nicht einfach zu finden, und
deshalb bleibt es schwer, den Würdebegriff so klar und
einfach zu definieren, dass er jeder Sachlage gerecht
wird.

Die «Würde»
in der anthropozentrischen Ethik

Im anthropozentrischen Denkansatz wird dem Tier das

Attribut der «Würde» durch den Menschen zugeschrieben

in Anerkennung der Tatsache, dass sich bestimmte
subjektive Erfahrungen beim Tier und beim Menschen

weitgehend entsprechen. Der Gefahr der Übertragung
menschlicher Erfahrungen und Vorstellungen auf das

Tier durchaus bewusst, ist es dennoch legitim, den Tieren

die Empfindungsfähigkeit zuzuerkennen. Tiere ha-
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ben die Fähigkeit, physische und psychische Belastungen

- wie z.B. Schmerz, Angst, Frustration - zu empfinden.

Dasselbe gilt für positive Gemütszustände, wie
beispielsweise die Erfüllung bestimmter Bedürfnisse. Da
diese Aspekte für den Menschen einerseits nachvollziehbar,

und da sie für ihn andererseits aber auch moralisch
höchst bedeutsam sind, muss dem Tier aufgrund dieses
Sachverhaltes prinzipiell eine hohe Achtung entgegengebracht

werden.
Eine entscheidende Rolle spielen in der anthropozentrischen

Ethik die Fähigkeit des Menschen zur freien
Entscheidung und die Verantwortung des Stärkeren für
die schwächere Kreatur. Dies gilt in besonderem Masse
auch für das Versuchstier, das der Mensch seiner
unmittelbaren Verantwortung unterstellt. Diese Verantwortung

beinhaltet auch die Mehrung von Erkenntnissen
über Tiere und ihre Bedürfnisse. Nach Möglichkeit sind
Tieren in einer vom Menschen aufgezwungenen Haltung
dieselben Betätigungen und Lebensweisen zu gestatten,
die sie in ihrer natürlichen Umgebung ausüben könnten,
wobei zu bedenken ist, dass dem Tier aus dieser Haltung
auch Vorteile erwachsen, wie beispielsweise der Schutz

vor natürlichen Feinden.
Die Würde des Tieres und jene des Menschen sind
prinzipiell verschieden: Beispielsweise widerspräche die
Festlegung eines Kauf- und Verkaufswertes menschlichen

Lebens radikal menschlicher Würde, nicht aber
derjenigen des Tieres. Der Mensch ist sich seiner Würde
bewusst, er kann demnach seine Würde durch eigene
Handlungen selbst gefährden. Das Tier ist in diesem Sinne

nicht Träger von Würde, da es sich seinerWürde nicht
bewusst ist. Wesentliches Element der Würde des Tieres
ist dessen Empfindungsfähigkeit. Würde wird dem Tier
durch den Menschen zuerkannt. Deswegen verletzt der
Mensch seine eigene Würde, wenn er die dem Tier
zuerkannte Würde missachtet. Auch hieraus ergibt sich die

Verantwortung des Menschen für das Tier. Allerdings
darf die Würde des Tieres nicht geltend gemacht werden,
um Beeinträchtigungen menschlicher Würde zu
rechtfertigen. Die Würde des Tieres kann nicht dem Recht auf
Leben und dem Recht auf Gesundheit des Menschen

entgegengesetzt werden.

Die «Würde»

in der nicht-anthropozentrischen Ethik

Demgegenüber ist «Würde» für den nicht-anthropozentrisch

orientierten Ethiker eine allem Lebenden von
vornherein innewohnende Eigenschaft. Der Mensch
steht nicht über der Kreatur, sondern ist ein gleichwertiges

Element einer umfassend verstandenen Lebensge-
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meinschaft. Die grundsätzliche Achtung vor dem Tier
liegt begründet in dessen Vorgegebenheit gegenüber
allem verfügenwollenden Handeln des Menschen. In
dieser Vorgegebenheit der Existenz des Tieres ist auch
der Grund für dessen Würde zu sehen.
In der nicht-anthropozentrischen Denkweise besitzt
jedes Tier - in abgestufter Form - ein von menschlichen
Zwecken primär unabhängiges Dasein als strebendes
Wesen mit einem ihm eigenen Guten, in dem es in seiner
Entwicklung einen eigenen Zustand der Erfüllung
anstrebt. Es kennt eine dem Menschen verwandte, aber
doch eigene Selbstentstehung, körperliche Selbstentfaltung

und organische Selbsterhaltung. Dies rechtfertigt
es, ihm eine von menschlicher Wertschätzung unabhängige

Würde zuzusprechen.
Dem Tier als Träger eigenen Lebens und eigener Ziele
kommt grundsätzliche Selbstzwecklichkeit zu. Es kann
letztlich nicht vollständig dem Herrschafts- und
Verfügungsanspruch des Menschen unterworfen werden. Diese

Eigenbedürfnisse des Tieres, auch als Selbstentfaltung
und Selbsterhaltung bezeichnet, dürfen nicht ohne triftige

Gründe anderen Interessen untergeordnet werden.Je
differenzierter das System der Selbstentfaltung und
Selbsterhaltung des Tieres, desto triftiger müssen die
Gründe für eine Beeinträchtigung von Lebenserhaltung
und körperlicher Integrität sein.

Schlussfolgerungen

Wenn nun dem Tier Würde zuerkannt wird, so leitet sich
diese von grundsätzlich verschiedenen ethischen
Grundhaltungen her. Jedoch ergänzen sich
anthropozentrische und nicht-anthropozentrische Ethik auch und
stehen nicht starr gegeneinander. Dem Begriff «Würde
des Tieres» kann weder in der Natur noch vom
Menschen allein in vollkommener Weise nachgelebt werden.

Berechtigte Ansprüche der Arten zwingen zu Kompromissen.

Der nach seiner eigenen Entfaltung strebende
Mensch wird - bewusst oder unbewusst - nicht darum
herumkommen, auch berechtigte Ansprüche anderer
Lebewesen zu beeinträchtigen. Er ist jedoch als einzige Art
in der Natur moralisch verpflichtet, in dieser
Konfliktsituation die wichtigsten der in Konkurrenz stehenden
Interessen in angemessenerWeise zu beachten und
Entscheide im Rahmen von Güterabwägungen herbeizuführen.

Ethischen Idealen ist am besten durch eine
ausgewogene Berücksichtigung aller Aspekte gedient.
Die «Würde des Tieres», wie sie in diesem Arbeitspapier
verstanden wird, betrifft unmittelbar die
Verantwortungsethik, die in einer pluralistischen Gesellschaft
jeden in die Pflicht nimmt. Dies gilt unabhängig davon, ob
dem Tier von Seiten des Menschen ein vorgegebener
innerer Wert zuerkannt wird oder nicht.
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